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Su/jventionierung der

für Uinder und Jugendliche durch deen nunid
Von Victor Kurt in Bern.

(Vortrag gehalten an der Jahresversammlung des Vereins für
Schweizerisches Anstaltswesen vom 10./11. Mai 1948, in Weggis.)

Sehr verehrte Damen und Herren

Es wurde mir die Aufgabe übertragen, Ihnen
eine kleine Orientierung über die Subventionierung
der Anstalten für Kinder und Jugendliche auf
Grund des Strafgesetzbuches zu geben. Ich habe
diese Aufgabe übernommen, obschon ich mir be-
wusst bin, dass ich Sie in mancher Hinsicht
enttäuschen muss. Erstens handelt es sich hier nur um
rechtlich eng begrenzte Subventionen und zweitens

sind die finanziellen Verhältnisse beim Bunde
heute so, dass er nicht, wie einst die Göttin
Fortuna, den klingenden Segen aus dem vollen Hörne
ausschütten kann.

I. Die rechtliche Situation.

Art. 64bis der Bundesverfassung überträgt
allgemein die Gesetzgebung auf dem Gebiete des
Strafrechtes dem Bund. Er behält jedoch den
Kantonen die Organisation der Gerichte, das gerichtliche

Verfahren und die Rechtsprechung, sowie
den Strafvollzug vor. Wenn auch der letztere

im Verfassungsartikel nicht in gleicher Weise
ausdrücklich erwähnt wird, so ist doch unzweideutig

gesagt, dass der Bund bloss befugt sei, den
Kantonen Beiträge zur Errichtung von Straf-,
Arbeits- und Besserungsanstalten sowie für
Verbesserungen im Strafvollzug zu gewähren und sich
an Einrichtungen zum Schutze verwahrloster Kin¬

der zu beteiligen. Damit wird ausgeschlossen, dass
sich der Bund in einem weitergehenden Masse in
den Strafvollzug der Kantone einmischen darf.
Das Strafgesetzbuch musste zwar notwendigerweise

gewisse Bestimmungen über den Strafvollzug

aufnehmen, insbesondere um einheitliche
Voraussetzungen für die Durchführung des materiellen
Strafrechts zu schaffen. Doch ist der Strafvollzug,
(worunter wir ganz allgemein auch den Vollzug
von Massnahmen gegenüber Kindern und Jugendlichen

verstehen) grundsätzlich gleichwohl Sache
der Kantone geblieben. Diese sind denn auch dafür
verantwortlich, dass die nötigen Anstalten,
insbesondere auch Erziehungsanstalten, vorhanden sind;
sie haben für deren Errichtung, Anpassung an das

Strafgesetzbuch und Betrieb zu sorgen, was
ausdrücklich in den Art. 382 ff. StGB geregelt ist.
Bezüglich der Anstalten für Kinder und Jugendliche

sind die Kantone ermächtigt, sich auch
privater Anstalten zu bedienen. Soweit die Kantone
davon Gebrauch machen, erfüllen diese Anstalten
eine öffentliche, strafrechtliche Aufgabe. Damit
sind aber die Kantone auch verpflichtet, soweit
nötig für die entsprechenden Kosten der Errichtung
und des Betriebes dieser Anstalten aufzukommen.

Gemäss den Art. 386 ff. StGB leistet der Bund
an diese strafrechtlich bedingten Kosten Beiträge.
Der Sinn derselben liegt nun aber nicht darin,
den Kantonen einfach einen Teil der Strafvollzugs-
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